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RS OGH 1984/10/11 7Ob31/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1984

Norm

ABGB §1009

ABGB §1010

Rechtssatz

Eine bloße Übertragung des Prozeßfürhungsrechtes ist dem österreichischen Recht fremd. Der Hinweis auf eine solche

Übertragung beinhaltet aber auch nicht die Behauptung einer materiellrechtlichen Übertragung der

zugrundeliegenden Forderung.
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